
 

www.kreis-kleve.de E-Mail: info@kreis-kleve.de Postanschrift: Kreishaus Nassauerallee 15-23. 47533 Kleve Telefon 02821 85-0 
    
   Seite 1 

 

 
 
 
 
 
An 
Kreis Kleve 
Fachbereich 5 
Nassauerallee 15 - 23 
47533 Kleve 

 
 
 

Antrag auf Erteilung eines Befähigungsnachweises 
 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz 
von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen 
 

 
Hiermit beantrage ich,  
 
 

Name, Vorname  Telefon 

   

Straße  Telefax 

   

PLZ, Wohnort  E-Mail 

   

Geburtsdatum  Geburtsland und Geburtsort 

   

Staatsangehörigkeit   

 
einen Befähigungsnachweis gemäß Art. 17 Abs. 2 der o.a. Verordnung. 
 
 
Ich habe  
 
 

 einen nach dem 5. Januar 2007 erfolgreich getätigten Abschluss eines Hochschulstudiums 
oder Fachhochschulstudiums im Bereich der Landwirtschaft oder der Tiermedizin, 

 eine nach dem 5. Januar 2007 bestandene Abschlussprüfung in den Berufen Fleischer (ein-
schließlich Schlachten von Tieren), Landwirt, Pferdewirt, Tierpfleger, Tierwirt oder einen ande-
ren anerkannten Berufsabschluss oder Nachweise, die die erforderliche Fachkunde voraus-
setzen, oder 

 eine nach dem 5. Januar 2007 und vor dem 19. Februar 2009 bestandene Sachkundeprüfung 
nach § 13 Abs. 3 der Tierschutztransportverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Juni 1999 (BGBl. I S. 1337) 
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Entsprechende Nachweise sind beigefügt.  

 
 

 Ich habe am ___________________ an einem Ergänzungslehrgang zum Erlangen eines Be-

fähigungsnachweises teilgenommen. Eine Bescheinigung füge ich bei. 
 
 
Tierkategorien, für die der Befähigungsnachweis ausgestellt werden soll: 
 

 Rinder (cows) 
 Schafe (sheep) 
 Schweine (pigs) 
 Ziegen (goats) 
 Pferde (horses) 
 Geflügel (poultry) 
 Gehegewild (game kept in reserves) 
 andere Tierkategorien: ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift Antragsteller/in 
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Datenschutzerklärung 

Antrag auf Ausstellung eines Befähigungsnachweises gem. 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 
2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit 
zusammenhängenden Vorgängen 

Erklärung des Kreises Kleve zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und 
Informationen zum Datenschutz 

Im Rahmen dieser Online-Dienstleistung erbringt der Kreis Kleve für Sie einen Tele-
mediendienst im Sinne des Telemediengesetzes (TMG). Dabei werden die von Ihnen 
benötigten Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet, insbesondere denen 
des TMG und der seit dem 25.05.2018 unmittelbar geltenden EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit dem Datenschutzgesetz NRW (DSG 
NRW).  

Der Kreis Kleve verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie das beiliegende 
Formular ausfüllen oder Ihre Daten bereits vorab mitgeteilt haben. Dabei werden Ihre 
Daten gemäß den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere denen der seit dem 
25.05.2018 unmittelbar geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit 
dem Datenschutzgesetz NRW verarbeitet. 

Für die Inanspruchnahme und Ausführung der Dienstleistung, beziehungsweise für die 
Durchführung des Verwaltungsverfahrens „Antrag auf Ausstellung es Befähigungs-
nachweises gem. Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über 
den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen“ ist 
die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich. Ihre in diesem Zusam-
menhang zu verarbeitenden personenbezogenen Daten sind zweckgebunden, das 
heißt, sie werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt dabei aufgrund folgender 
Rechtsgrundlage: Verordnung (EG) Nummer 1/2005 über den Schutz von Tieren beim 
Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen.  

Aufgrund der genannten Rechtsgrundlage sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezoge-
nen Daten bereitzustellen. Sofern Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen 
sollten, könnte die Verwaltung die Bereitstellung der Daten gegebenenfalls durch Erhe-
bung eines Zwangsgeldes oder durch Beantragung einer Zwangshaft durchsetzen. 

Im Rahmen der Datenverarbeitung mit der in der Veterinärbehörde genutzten Software 
werden Ihre Daten darüber hinaus an den Betreiber/Host dieser Software übermittelt, 
derzeit KRZN Niederrhein. 

Die von Ihnen im Rahmen dieser Dienstleistung beziehungsweise dieses Verwaltungs-
verfahrens erfassten personenbezogenen Daten werden für die Dauer von 10 Jahren 
nach Ablauf beziehungsweise. Beendigung Ihrer Tätigkeit gespeichert. 



Was sind personenbezogene Daten?  

Der Begriff der personenbezogenen Daten ist in Artikel 4 Ziffer 1 der DS-GVO definiert. 
Demnach handelt es sich um alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Darunter fallen beispielsweise Ihr Name, 
Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum. 

Was bedeutet die Verarbeitung von Daten?  

Die Bedeutung der Verarbeitung personenbezogener Daten ergibt sich aus Artikel 4 
Ziffer 2 DS-GVO. Danach ist die Bezeichnung „Verarbeitung“ ein umfassender Oberbe-
griff für sämtliche Verfahrensweisen im Umgang mit Daten. Hierzu zählen beispielswei-
se die Erhebung, die Speicherung, die Verwendung, die Übermittlung und die Löschung 
von personenbezogenen Daten.  

Im Fall eines gebührenpflichtigen Vorgangs übermittelt der Kreis Kleve zur Abwicklung 
der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den E-Payment-Provider. 

Ihre Rechte nach der DS-GVO  

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch bezüglich der erfassten personenbezogenen 
Daten wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. Rechtsgrundlage hierfür sind die 
Artikel 15 bis 21 der DS-GVO und die Vorschriften des DSG NRW.  

Verantwortliche Person im Sinne der DS-GVO: 
 

Kreis Kleve 
Der Landrat 
Nassauerallee 15-23 
47533 Kleve 
Telefon 02821 85-0 
Telefax 02821 85-500 
E-Mail info@kreis-kleve.de  
Internet www.kreis-kleve.de  

Die Einhaltung der rechtlichen Grundlagen bzw. Voraussetzungen wird durch den Da-
tenschutzbeauftragten des Kreises Kleve überwacht. Den Datenschutzbeauftragten des 
Kreises Kleve erreichen Sie unter der E-Mail datenschutzbeauftragter@kreis-kleve.de 
oder telefonisch unter 02821 85-888.  

Der Datenschutzbeauftragte ist nicht zuständig für datenschutzrechtliche Fragen in Be-
zug auf die Tätigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, anderer Behörden 
auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene oder privater Unternehmen und Vereine. 
Insofern wenden Sie sich bitte unmittelbar an die Datenschutzbeauftragte bzw. den Da-
tenschutzbeauftragten der betreffenden Stelle.  

Datenschutzrechtliche Beschwerden über den Kreis Kleve richten Sie bitte an die  
 

Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 



40213 Düsseldorf 
 

Telefon: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
eMail: poststelle@ldi.nrw.de. 


